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Der Armenerziehungsverein des Bezirks Baden
als Vertreter der privaten Jugendfürsorge im Kanton
Aargau 1920–1940

Ernst Guggisb e rg

Im Fokus der gegenwärtigen historischen Forschung steht unter anderem die Auf­arbeitung

der Fremdplatzierung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen in der

Schweiz des 19. und 20.Jahrhunderts.1 In diesem Rahmen ist auch die Lizenziats­arbeit

an der Universität Basel «Private Jugendfürsorge im KantonAargau 1920–1940.

Eine Studie über den Armenerziehungsverein des Bezirks Baden und seiner Pflegekinder

» entstanden.2 Die Zielsetzung der Arbeit, welche in gekürzter Form dem

vorliegenden Beitrag als Grundlage dient, war einerseits, das Phänomen der privaten

Armenerziehungsvereine AEV) in den Kontext der sich ausweitenden und
professionalisierenden öffentlich-rechtlichen Aargauer Jugendfürsorge zu setzen «Für­sorgelandschaft

» und die daraus entstandenen Möglichkeiten und Probleme zu
reflektieren. Andererseits sollten anhand einer quantitativen Inhaltsanalyse empirische

Aussagen über die aufgenommenen Kinder sowie die Hauptaufgaben und
Handlungsweise des Vereins getroffen werden.

Laut einer Pflegekinderstatistik aus dem Jahr 1930 wurden im Kanton Aargau
2796 Minderjährige fremdplatziert, wobei bereits damals von einer beträchtlichen

Dunkelziffer ausgegangen wurde.3 Wenn die Statistik die insgesamt 914 Pflegekinder

aller elf Armenerziehungsvereine des betreffenden Jahres einschloss, machten diese

rund ein Drittel aus!4

Mit der geografischen Ausdehnung auf die Kantone Basel-Landschaft,
Solothurn und Thurgau sowie dem erweiterten zeitlichen Rahmen führt die laufende

Dissertation «Die Deutschschweizerischen Armenerziehungsvereine 1848–1965. Das

Pflegekinderwesen im Spannungsfeld zwischen privater Initiative und
öffentlichrechtlichem Auftrag» den Themenkreis von Fremdplatzierung, Erziehungstätigkeit

und Beaufsichtigung in einem sich stetig verändernden Fürsorgekontext fort.

Die Gründung und Organisation des AEV Baden

An der Generalversammlung im September 1856 ergriff die 1811 gegründete «aargauische

Kulturgesellschaft» die Initiative zur Schöpfung von Armenerziehungsvereinen.

Angesichts der vielerorts prekären Armenhäuser- und Anstaltsverhältnisse war
es das erklärte Ziel dieser Sozietäten, sogenannt verwahrloste Kinder aus dem an­geblich

negativen Wirkungsraum ihrer Eltern zu entfernen, in «rechtschaffenen
­Familien » bis zum Schulaustritt zu selbstständigen, mündigen Staatsbürgern zu
erziehen und ihnen eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Bereits im folgenden Jahr

entstand im Bezirk Zofingen der erste AEV. Es folgten 1858 Brugg, 1860 Aarau, 1861
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Lenzburg, 1862 Baden, Bremgarten, Laufenburg und Muri, 1863 Zurzach und 1889

Rheinfelden.5

Der Grundstein für den AEV Baden wurde mit der Bildung eines provisorischen

Komitees am 16. Februar 1862 im Schwurgerichtssaal in Baden gelegt. Dieses sollte im
Vereinssinn und in Anlehnung an die bereits bestehenden AEV einen Statutenentwurf

verfassen, über welchen die konstituierende Generalversammlung zu beraten

hatte.6 Die offizielle Vereinsgründung erfolgte am 6.April gleichen Jahres unter dem

Präsidium von Amtsstatthalter Nieriker 1862–1874); ihm zur Seite standen neben

dem damaligen Bezirksamtmann rund ein DutzendVorstandsmitglieder. Die Vereinsleitung

wurde in den «engenVorstand» bestehend aus Präsident, Vizepräsident,
Aktuar, Quästor und ab 1916 dem Patron für Schulentlassene) sowie den «weiten
Vorstand» aufgeteilt.Ersterer verfügteüberdie Befugnisse, in denmonatlichabgehaltenen

Sitzungen die Repräsentanten und Einzüger in den Gemeinden zu wählen, über die

Aufnahme von Kindern zu entscheiden und den diesbezüglichen Kostgeldvertrag

abzuschliessen. Die übrigen zehn Vorstandsmitglieder bildeten den «weiten
Vorstand» welche in ihrem «Kreis» die Pflegeplätze inspizierten, dem «engen Vorstand»

Bericht schuldeten und das halbjährliche Kostgeld an die Pflegeeltern übergaben.7

Auf Gemeindeebene vertraten die als Pfarrer, Gemeindeschreiber, Lehrer und
ab 1893 auch Lehrerinnen aktiv in die Gemeinde eingebundenen 28 Repräsentanten

und Repräsentantinnen die Interessen des Vereins. Ihnen oblag die Sammlung der

Hauskollekte, die Meldung von aufzunehmenden Kindern an den «engen»Vorstand

und die Suche nach geeigneten Pflegeplätzen.8 Diese über die gesamte Vereinstätigkeit

1862–1972) bestehenden Organe behielten ihre Aufgaben unverändert bei und

wurden ab 1916 mit dem «Patronat für die Schulentlassenen» sowie ab 1927 mit der

Stelle der Fürsorgerin erweitert.
Der Vereinszweck des AEV Baden blieb diachron derselbe: In beiden Statuten

von 1867 und 1889 wurde von der Pflicht gesprochen, «arme der Verwahrlosung
ausgesetzte Kinder dadurch zu retten, dass er [AEV Baden] sie bei braven und
rechtschaffenen Familien verkostgeldet, und auch für ihre spätere Berufsbildung sorgt.»9

Erst mit der dritten Statutenrevision im Jahr 1930, die als Folge der Einführung
und Definition des Aufgabenprofils der Fürsorgerin nötig geworden war, löste sich

der Vorstand vom Terminus des «verwahrlosten» Kindes und schrieb wertneutraler:
«Der Armenerziehungsverein des Bezirks Baden widmet sich derVersorgung, Erziehung,

wie auch, unter geeigneten Umständen, der beruflichen Ausbildung derjenigen

Kinder, die ihm wegen Armut oder gemäss den gesetzlichen Vorschriften von

den Armen- oder Vormundschaftsbehörden nach den Bestimmungen dieser Statuten

anvertraut werden.»10 Das Zitat lässt die Rahmenbedingungen erahnen, welche

sich nach der ursprünglichen Pioniertätigkeit im 19. Jahrhundert durch die Einführung

des professionalisierten kommunalen und kantonalen Verwaltungsapparats

sowie dem 1912 eingeführten Schweizerischen Zivilgesetzbuch ZGB) zusehends

verändert hatten. 11
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Um dem Vereinsziel nachkommen zu können, war der Armenerziehungsverein
auf eine kontinuierliche und verlässliche Einkommensquelle angewiesen. Diese
bestand erstens aus den Unterstützungen von öffentlicher Hand wie obligatorischen
Gemeindebeiträgen, dem Staatsbeitrag sowie dem Alkoholzehntel,12 zweitens aus

Beiträgen von Privaten wie Sammlungen aus den Gemeinden, obligatorischen Beiträgen

von Vätern und Müttern an das Kostgeld ihrer Kinder, Geschenken und Legaten

sowie drittens dem Gewinn aus dem angelegten Vereinsvermögen.13

Die höchsten Ausgaben des Vereins waren mit fast 90 Prozent die Kostgeld­beiträge,

das bedeutet die halbjährliche Anteilszahlung an die Verpflegung der «
Zöglinge» Danach folgten die Aufwendungen für Bekleidung sowie Arzt- und Spitalkosten.

Hinzu kamen die Kinder-Kollektivversicherung sowie ab 1927 der Lohn für die
Fürsorgerin.14 Die Höhe des halbjährlich ausbezahlten Kostgeldes lag zwischen den

beiden Extremen von 50 und 600 Franken bei durchschnittlich rund 200 Franken in
Pflegefamilien und 360 Franken in Anstalten. Der Unterstützungsbeitrag nahm
jeweils mit zunehmenden Alter des Kindes ab. 15 Mit der Weltwirtschaftskrise in den

1930er-Jahren wurde das Kostgeld vereinsintern heftig diskutiert: «Im Weitern erläutert

er [ein Mitglied der Rechnungsprüfungskommission] noch den stark erhöhten
Posten der Kost- und Lehrgelder. Er rührt davon her, dass wir 14 neue Kinder be­kamen

und dass die Kostgelder entsprechend der heutigen Lage erhöht werden

mussten. Die Pflegeeltern wollen etwas verdienen an den Kindern und wenn wir
überhaupt noch Pflegeeltern finden wollen, müssen wir diesem Verlangen einigermassen

Rechnung tragen.»16 Das Spannungsfeld lag offensichtlich zwischen der
Schaffung eines Anreizes zur Rekrutierung von Pflegeeltern und der Bewältigung

des damaligen defizitären Finanzhaushalts!

Kontextualisierung der Armenerziehungsvereine in die Aargauer
«Fürsorgelandschaft»

Die gesetzlichen Eckpfeiler für die Fremdplatzierung von Minderjährigen auf na­tionaler

Ebene bildeten im Untersuchungszeitraum das erwähnte Familienrecht des

ZGB von 1912 und das entsprechende aargauische Einführungsgesetz. Diese rechtliche

Grundlage ermächtigte die Vormundschaftsbehörden in Fällen einer permanenten

physischen und psychischen Gefährdung der Minderjährigen durch die
Erziehungsberechtigten einzuschreitenund das Kind in ein Pflegeverhältnis zu bringen.
Insbesondere Beamte, Lehrer und Geistliche wurden im aargauischen Einführungsgesetz

zum ZGB zur Meldung von Missständen verpflichtet. Exakt also diejenige

Personengruppe, welche im AEV Baden als Inspektoren und Repräsentanten tätig
war. Bevor die Fremdplatzierung von den Vormundschaftsbehörden allerdings
ausgeführt werden konnte, musste das rechtliche Verhältnis zwischen Eltern und Kind
durch die «Entziehung der elterlichen Gewalt» gelöst werden.17 Ein weiterer Grund

zur Bevormundung der Kinder lag im «ausserehelichen Kindesverhältnis» Das ZGB
überliess den Kantonen «ein reiches Feld gesetzgeberischer Tätigkeit»: im Wesent-
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lichen die jeweiligen Einführungsgesetze, die Organisation und die Aufstellung eines

Aufgabenprofils für die Vormundschaftsbehörden sowie die optionale Schaffung von

Amtsvormundschaften und Jugendämtern.18

Im Kanton Aargau stellte die «Verordnung betreffend die Pflegekinder vom
20. November 1922» den Meilenstein bezüglich Fremdplatzierung von Minderjährigen

dar. Neben einer knappen Definition von Pflegekindern nahm sie erstmals

explizit auf die AEV Bezug: «Pflegekinder im Sinne dieser Verordnung sind alle

Kinder bis zum zurückgelegten 16.Altersjahr, deren Pflege und Erziehung andern
Personen anvertraut ist, als den Inhabern der elterlichen Gewalt, gleichviel ob mit
oder ohne Entgelt. Kinder in Anstalten des Staates, sowie in solchen, die unter
staatlicher Aufsicht stehen, fallen nicht unter diese Verordnung; ebenso nicht die von den

aargauischen Armenerziehungsvereinen versorgten Kinder.»19

Das Zitat ist umso spannender, als die von den AEV fremdplatzierten Kinder
explizit nicht unter die Verordnung fielen und folglich die Vereine auf die gleiche

Ebene gehoben wurden wie die staatlichen Institutionen. Die direkte Aufsicht übten

die Bezirksämter und die Oberaufsicht die Justizdirektion aus. Als Kontrollorgane
wurden neben den Amtsvormündern und deren Fürsorgerinnen, den Pfarrämtern,

insbesondere auch die «Inspektionsorgane der Armen­erziehungsvereine » verpflichtet!

20 Die AEV als Vertreter der freiwilligen Fürsorge waren folglich befugt, in die
von den offiziell-rechtlichen Vormundschaftsbehörden geschaffenen Pflegekinderverhältnisse

einzusehen.

Im Vorfeld dieser Pflegekinderverordnung sandte der damalige Justizdirektor
eine Stellungnahme an den Aargauer Regierungsrat.21 Er hielt die Verordnung für
ein «Bedürfnis» welches auch in anderen Kantonen wie Zürich und Bern bereits

wahrgenommen wurde, und wollte «eine Lücke ausfüllen, die bis jetzt in der staatlichen

Beaufsichtigung von Pflegekindern bestanden hat[te].»22 Er bezog auch Stellung

zur angesprochenen Kontrolle durch «bereits bestehende» staatliche «oder
­eine vom Staat gutgeheissenen Aufsicht Armenerziehungsvereine)».23 Dabei hob
er zwei Aspekte besonders hervor: Einerseits dass die Kontrolle durch offiziell-rechtliche

Aufsichtsorgane Bezirksämter und Amtsvormünder), Pfarrämter sowie

durch die AEV keine Zusatzkosten verursachten. Andererseits dass es den Vereinen

gewiss nicht schwer fiele, wenn ihre Inspektoren in der Gemeinde noch ein oderzwei
zusätzliche Kinder kontrollieren müssten: «Es gehört nur guter Wille dazu, viel
Arbeit erwächst durch dieses Mandat nicht.»24

Das revidierte Armengesetz von 1936, welches am 1.Januar 1937 in Kraft trat,

nahm die privaten Sozietäten ebenfalls wieder in die Pflicht: «Die freiwillige
Armenfürsorge soll die Tätigkeit der gesetzlichen Armenbehörden ergänzen.»25 Im Gesetz

wurde analog zur Pflegekinderverordnung von 1922 die Überantwortung beispielsweise

der Inspektionstätigkeit von offiziellen Organen an private Fürsorgeinstitutionen

explizit ermöglicht.26 Auf die Inhalte und Auswirkungen des revidierten
Armengesetzes soll an anderer Stelle noch eingegangen werden.
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Das Zusammenspiel von Amtsvormundschaft, Berufsberatung und AEV Baden

Der damalige Justiz- und Polizeidirektor Johann Oskar Schibler 1912–1922) setzte

sich am 15.Juni 1915 mit einem Kreisschreiben an die Bezirksämter, Gemeinderäte,

Armenpflegen und AEV des Kantons Aargau dezidiert für die Einführungvon
Amtsvormundschaften ein:27 «Diejenige Gemeinde, welche sich am intensivsten armer,

der Verwahrlosung anheimfallender Kinder annimmt, die sorgt auch am besten für
ihre eigenen Interessen.»28

Mit Einführung der Amtsvormundschaft im Bezirk Baden begann im Juli 1916

eine enge Partnerschaft mit dem AEV. Neben dem verwandten Aufgabenprofil banden

auch Personalunionen die beiden Institutionen aneinander: Die Prüfung der
Jahresrechnung der Amtsvormundschaft oblag ab 1921 nicht mehr zwei eigens be­rufenen

Revisoren, sondern dem Bezirksamtmann und gleichzeitigen Vorstands­mitglied

des AEV Baden, August Sandmeier verstorben 1952).29 Zusätzlich führte
die sogenannte Doppelspurigkeit – welche die unkoordinierte zweifache Unterstützung

an Mündel sowohl durch die vormundschaftlichen Organe als auch den AEV
bezeichnet – zu einer weiteren Annäherung: 30 Der Amtsvormund wurde «zwecks

besserer Fühlungnahme» allein aufgrund seines Amts als vollwertiges Vorstands­mitglied

in den Verein aufgenommen.31 «Wir sind der beste Kunde des Armener­ziehungsvereins,

die Amtsvormundschaft gibt ihm die meisten Kinder ab, und ist
ihm Dank verpflichtet für die gute Aufnahme und billige Bedienung.»32 Für die
kommunalen Vormundschaftsbehörden sowie die Amtsvormundschaft hatte diese

Allianz somit eine höchst nutzbringende Auswirkung: Die anstehenden Kosten, wie
Aus­gaben im Zusammenhang mit Beaufsichtigung, Unterhalt und Rekrutierung

von Pflegeeltern, wurden teilweise auf eine private Fürsorgeinstitution verlagert,

welche die Mündel in ein bestehendes Pflegeeltern-Netzwerk platzieren und
beaufsichtigen
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konnte.

Der AEV Baden, die Amtsvormundschaft des Bezirks Baden sowie die 1926

geschaffene Berufsberatung forderten in den 1920er-Jahren wiederholt, dass der Kanton

nach Zürcher Vorbild ein kantonales Jugendamt für die koordinierte Jugendfürsorge

schaffen solle.33 Da dies in absehbarer Zeit nicht geschehen würde, schlossen

sich die drei Organe ab 1934 in einer gemeinsamen Jahresversammlung zusammen.

Der Präsident des AEV Baden eröffnete die erste Sitzung mit der Aussage, dass

dieser Schritt sehr wertvoll sei, «da die Berufsberatung und die Amtsvormundschaft
im Bezirk ähnliche Ziele verfolgen wie wir und zum Teil auch die gleichen
Persönlichkeiten aufweisen».34

Dieser anfänglich als Rationalisierungsschritt zu betrachtende Schulterschluss

erhielt nach Annahme des neuen Armengesetzes 1937 sogar offiziellen Charakter:
«Herr Bezirksamtmann Sandmeier begrüsst dieVersammlung […]. Er teilt mit, dass

es nach dem neuen Armengesetz seine Pflicht sei, jedes Jahr die Armenbehörden

und verwandten Institutionen zu einer Zusammenkunft einzuberufen. Da aber seit

einigen Jahren die Amtsvormundschaft, die Berufsberatung und der Armenerzie-



hungsverein eine gemeinsame Jahresversammlung unter Beisein der Gemeindebehörden

haben, soll diese von heute an als die gesetzlich geforderte Versammlung

gelten und wird in Zukunft von ihm einberufen werden.»35

Stationen der Fremdplatzierung I: Aufnahme und Platzierung

Den folgenden Betrachtungen liegt die quantitative Analyse zweier Aktenserien im
Nachlass des AEV Baden zugrunde: einerseits die «Personenkartei, Kostgeldverzeichnis

» welche Angaben zu Namen, Bürgerort, ­Geburtsdatum, Konfession,
Aufnahmedatum, Pflegeort Mutationen), Höhe des Kostgelds sowie die Zahlungspflichtigen

aufweist,36 andererseits die Serie der «Kostgeld- und Lehrverträge» Die
Kostgeldverträge beinhalten das rechtliche Verhältnis zwischen dem Verein und den

Pflegeeltern, mit den Voraussetzungen für den Aufenthalt, den Aufkündigungsbedingungen

sowie dem jährlich auszurichtenden Kostgeldbetrag seitens des Vereins.

Meist liegt diesen Schriftstücken auch noch der Lehrvertrag bei, welcher das

anzutretende Arbeitsverhältnis regelte.37 Die statistische Auswertung konnte auf die
Personendaten von 379 Pflegekindern zurückgreifen und umfasst somit alle während
des Untersuchungszeitraums von 1920 bis 1940 im Kontakt mit dem Verein stehenden

Jugendlichen.38

Das Geschlechterverhältnis lag bei 56 Prozent Knaben und 44 Prozent
Mädchen; die Konfessionszugehörigkeit mit 78 Prozent Katholiken gegenüber 15 Prozent
Protestanten stellte ein markanteres Gefälle dar.39 Ein Mindesteintrittsalter bestand

nicht, was bedeutet, dass ein Kind gleich nach der Geburt als Pflegekind aufgenommen

werden konnte. Diese Gruppe stellte mit 36 Säuglingen sogar eine der grössten

dar. Das Maximaleintrittsalter war vierzehneinhalb Jahre, also noch vor dem
obligatorischen Schulabschluss oder dem Lehrbeginn. Die restlichen Kinder verteilten sich

relativ gleichmässig auf die übrigen Altersgruppen, bis auf drei Spitzen: die beiden

anzahlmässig grössten Gruppen im siebten und achten Lebensjahr mit 37 bezie-
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hungsweise 36 Eintritten und die zahlenmässig kleinste Gruppe im vierzehnten
­Altersjahr mit nur gerade 7 Aufnahmen. Jährlich beaufsichtigte der Verein
durchschnittlich 120 Kinder.40 Viel aussagekräftiger für dieVereinsarbeit und den administrativen

Aufwand ist hingegen die Fluktuation der Pflegekinder, sprich die jährlichen
Ein- und Austritte siehe Grafik S.170).41

Die Eintritte fielen in der auf den Ersten Weltkrieg folgendenWirtschaftskrise

im Jahr 1925 und kurz vor dem Zenit der Weltwirtschaftskrise 1931/32 wesentlich

höher aus als der Jahresdurchschnitt von 11 bis 12 Kindern. Die Austritte betrugen

im Jahresdurchschnitt 13 bis 14 Pflegekinder, mit Extremen in den Jahren 1923, 1926,

1929 und 1934. Insgesamt kann festgehalten werden, dass bei elf Jahren die Austritte
überwogen, dass in sechs das Gegenteil der Fall war und dass sich 1933 und 1936

die Mutationen egalisierten. Besonders nach der Einführung des neuen Armengesetzes

im Jahr 1938 war mit nur einem Eintritt der Anmelderückgang drastisch
ausgefallen! Diese Tendenz wurde beispielsweise im Jahresbericht der Amtsvormundschaft

­Baden treffend umschrieben: «Auffallenderweise hat das neue Armenge­setz,

neben seinen zweifellos günstigen Auswirkungen bereits die Wirkung gezeigt, dass

weniger fürsorgebedürftige Kinder den Armenerziehungsvereinen zur Aufnahme
angemeldet werden als früher, indem versucht wird, solche Kinder von der Armenpflege

aus direkt zu versorgen. Dies von der Annahme ausgehend, dass die daraus

resultierenden Armenunterstützungen, soweit sie eine halbe Steuer übersteigen,
ja nicht mehr von der Gemeinde, sondern nunmehr vom Staat getragen werden
müssen.»42

Im Grunde gab es nur zwei Szenarien, wie Pflegekinder beim AEV Baden

angemeldet werden konnten: Über den Gemeinderat als zuständige Vormundschafts­behörde,

der direkt von den Eltern, dem Pfarramt oder Privatpersonen angesprochen

wurde, oder über den Amtsvormund.43 Laut Vorstandsprotokollen des AEV Baden

gelangten die Heimat-)Gemeinden oder Konkordatskantone der betreffenden Kinder

meist schriftlich an den Vorstand. Willigte dieser ein, verpflichtete sich die
zuständige Behörde mittels eines «Gutscheins» zur Übernahme eines jährlichen
Kostgeldbeitrags und darüber hinaus, das Kind bis nach dem Schulaustritt oder der

Beendigung einer Lehre in der Obhut des Vereins zu belassen.

Wenn eine Heimatgemeinde Kinder dem AEV Baden überantworten wollte,
so wurde vom Vorstand vorgängig abgeklärt, ob den Eltern die elterliche Gewalt

ent­zogen worden war. Dies beruhte üblicherweise auf einem gerichtlichen Verfahren,

konnte aber auch auf einer freiwilligen Verzichtserklärung der Eltern basieren.

Dieses Verpflichtungsschreiben stellten die Gemeinden als zuständige
Vormundschaftsbehörde oder der Amtsvormund aus. Mit ihrer Unterschrift stimmten die
leiblichen Eltern der Versorgung ihrer Kinder durch den AEV Baden zu und traten

ihre elterliche Gewalt für die Dauer des Schulbesuchs und gegebenenfalls der Lehrzeit

ab. In der Zeitspanne von 1912 bis 1930 blieben diese elf überlieferten Verzichts­er­klärungen

über insgesamt 22 Kinder jedoch die Ausnahme. Ob freiwilliger Ver-
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«Gutschein» derGemeinde Wettingen.

StAAG NL.A-0261/0084/12)

zicht odergerichtlicherEntzugderelterlichenRechte:«DieArmenerziehungsvereine
machen heute ihren Erfahrungen entsprechend, ihre Tätigkeit von der Bedingung
abhängig, dass sie nur Kinder aufnehmen, deren Eltern die elterliche Gewalt ent­zogen

wurde. Es kam nämlich immer wieder vor, dass die Eltern die Kinder frühzeitig

heimholten, besonders sobald sie aus der Schule kamen und also erwerbsfähig

wurden.»44
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Verpflichtungserklärung der leiblichen Eltern.
StAAG NL.A-0261/0084/10)

Nach dem Vereinseintritt wurde dem Kind statutengemäss ein Pflegeplatz in
einer Familie oder Anstalt gesucht. Über die Qualifikationen der Pflegeeltern sowie

den Anforderungen des AEV Baden an dieselben lässt sich aufgrund der vermutlich
mündlichenVermittlung durch die Repräsentantenkaum mehr etwassagen. Das Feh­len

einer heute nachvollziehbaren Norm für Pflegeeltern wird auf die Tatsache

zurückgeführt, dass im Kanton Aargau – im Gegensatz zu allen anderen Kantonen – das



«Halten von Pflegekindern […] an keine Bewilligung geknüpft ist».45 Die AEV des

Kantons Aargau hatten also die einzigartige Möglichkeit, Kinder selbstständig und
ohne amtliche Zustimmungspflicht direkt in ein Pflegeverhältnis zu bringen!

Hinweise auf die Wünsche des AEV Baden bezüglich Pflegeeltern liefern die
vomVorstand und später von der Fürsorgerin zwischen 1924 und 1936 im «Aargauer

Volksblatt» und dem «Badener Volksblatt» aufgegebenen Pflegeplatz-Annoncen.

Gesucht wurden bei den älteren noch «rechtschaffene» und «christlich gesinnte»

Pflegeeltern, die dem Kind im Rahmen eines «gesunden Familienleben[s]» und
einer «liebevollen Behandlung» eine «christliche Erziehung» angedeihen lassen würden.

Dies, wie auch in den jüngeren Annoncen, für eine «kleine Entschädigung»

oder ein «bescheidene[s] Entgeld» Die Fürsorgerin suchte in ihren Inseraten ab 1927

«gute» oder «gutgesinnte» Eltern, wobei sie den Fokus weniger auf deren christliche
Haltung legte. Nach wie vor beharrte der Verein aber auf dem Grundsatz, dass die

zukünftigen Pflegeeltern der gleichen Konfession angehören mussten wie das Kind.
Die liebevolle Erziehung wurde in manchen Fällen mit dem Wunsch einer Platzierung

«auf dem Lande» verknüpft.
Ausgehend von der quantitativen Analyse konnte bei rund 70 Pflegevätern der

Beruf festgestellt werden: Am häufigsten kamen die Kinder in Handwerkerfamilien,

danach gleichenteils zu Beamten oder Landwirten.46 Bezüglich der Inserate und
­Statuten entsprachen die rund 10 Platzierungen bei Witwen, Geschwisterpaaren und
bei unverheirateten Frauen eigentlich weniger dem Konzept eines «gesunden»
Familienlebens. 13 Pflegeeltern nahmen entweder zur gleichen Zeit oder nacheinander

mehrere Pflegekinder des AEV Baden bei sich auf. Von den insgesamt 66 nachge­wiesenen

Geschwisterpaaren unter den 379 Pflegekindern, wurden nur gerade 14

«Paare» zumindest zu Beginn des Pflegeverhältnisses, zusammengelassen. Die
restlichen 52 wurden bei der Platzierung getrennt.47

Die rechtliche Beziehung zwischen dem AEV Baden und den künftigen Pflegeeltern

wurde vertraglich definiert, obwohl nach geltenden Bestimmungen des ZGB
dieses Verhältnis nicht zwingend an eine schriftliche Abmachung gebunden war!48
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Der Vertrag impliziert eine Sozialdisziplinierung anhand bürgerlicher Werte, indem
dem Pflegekind eine «religiös-sittliche» Erziehung zuteil werden sollte und es an

«Fleiss und Ordnung, an Reinlichkeit und Anstand» gewöhnt werden musste. Es

wurde explizit gefordert, dass das Kind genug Zeit für die Schulaufgaben erhalte und
unter keinen Umständen zur Fabrikarbeit «angehalten werden» durfte; aber es

konnte zu «leichten häuslichen und Feldarbeiten» aufgefordert werden.

Die Pflegeeltern gaben der Fürsorgerin die Ermächtigung, das Pflegekind und
dessen Pflegehaus nach «körperlicher, geistiger und moralischer Entwicklung,
Ernährung, Wohnung und Bekleidung» zu untersuchen. Die Aufkündigung des
Vertrags und die Wegnahme des Kindes aus dem Pflegeverhältnis war beidseitig geregelt.

Als Reaktion auf nicht autorisierte Fremdplatzierungen seitens der Pflegeeltern

wurde der letzte Passus im Vertrag folgendermassen abgefasst: «Die Pflegeeltern

dürfen ohne Einwilligung des Vorstandes den Knaben an niemand abgeben, bei
­Strafe der Rückzahlung des Kostgeldes von einem Jahr.» Unterzeichnet wurde der

Vertrag vom Pflegevater, dem Repräsentanten des AEV Baden in der betreffenden

Gemeinde sowie dem Präsidenten und Aktuar des Vereins, jedoch von keinem
Vertreter
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der Gemeindebehörden.

Stationen der Fremdplatzierung II: Beaufsichtigung und Inspektion

durch den Verein

Fast die Hälfte der fremdplatzierten Kinder verbrachte die gesamte Zeit ihrer
Fremdplatzierung bei ihrem ersten Pflegeplatz. Weitere 30 Prozent hatten einen Wechsel,

13 Prozent deren zwei, und bei 7 Prozent trat drei oder mehrere Male eine Veränderung

im Pflegeort auf, wobei die häufigsteVersetzung diejenige von der­Pflegefamilie zur
Haushaltung des Lehrmeisters war.49 Die vom AEV Baden geschaffenen Pflegeverhältnisse

unterscheiden sich somit mindestens in ihrer «Beständigkeit» von den in
vielen Verdingkinder-Biografien erwähnten mehrmaligen und innerhalb kürzester

Zeit erlittenen Umplatzierungen.50

Neben dem Lehrstellenantritt war aber auch die Kontaktaufnahme von
leiblichen Eltern zu ihren Kindern ein häufiger Versetzungsgrund. Diese wurde sehr

restriktiv gehandhabt und in fast sämtlichen Fällen negativ gewichtet: «Die Mutter
spielt wieder die alte Rolle und möchte den Jungen heimlocken. Diesbezügl. Briefe
wurden freilich v. Meister unterschlagen und uns zugeschickt. Wir übersandten sie

dem Gemeinderat mit dem Ersuchen der Alten den Standpunkt klar zu machen.»51

Der vom Lehrmeister abgefangene Briefverkehr wurde folglich über den AEV Baden

der zuständigen Gemeindebehörde zugesandt. In einigen Fällen kam es jedoch nicht
einmal zu einem schriftlichen Kontakt, da die Verwandten den Aufenthaltsort der

vom AEV platzierten Kinder nicht kannten.

Die Vereinsstatuten sahen vor, dass die Kinder regelmässig besucht und die
Pflegeverhältnisse inspiziert würden. Über die Natur einer solchen Visite ist im
Nachlass des AEV Baden fast nichts mehr zu finden. Eine Ausnahme bildet der



Kostgeld-Vertrag von 1939 recto und verso.
StAAG NL.A-0261/0084/14)
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«Inspektions-Bericht» von 1923
StAAG NL.A-0261/0008).

«Inspektions-Bericht» Es handelt sich dabei um einen standardisierten Fragenkatalog

zuhanden der Inspektoren, der dazu diente, mögliche Anhaltspunkte für
Unstimmigkeiten zu eruieren. Das abgebildete Formular von 1923 ist identisch mit einem
weiteren im Bestand überlieferten von 1895.52 Am Kopfende stehen die Personalien

des Pflegekindes, der Pflegeeltern in diesem Fall eine Witwe aus Gebenstorf) sowie

die Höhe des Kostgeldes. Darunter folgen neun Fragen: Als Erstes stand die körperliche

Verfassung und das Aussehen des Kindes im Vordergrund. Der Inspektor be-
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merkte dazu, dass das Kind am früheren Pflegeort vernachlässigt wurde, was sich am
Läusebefall zeige, der körperliche Zustand sei nun jedoch «gut» Die zweite Frage

betraf das Erscheinungsbild des Pflegehauses. Interessanterweise erwähnt der

Inspektor nicht nur die Reinlichkeit des Pflegeorts, sondern verband diese mit der
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Bemerkung «eine gute Pflegemutter»

Auch die dritte und vierte Frage hatten nicht die Art des Pflegeverhältnisses wie

die Erziehung oder die persönliche Bindung zwischen Pflegemutter und Kind zum

Thema, sondern den Schlafplatz sowie die Bekleidung. Im Sinn des statuarischen

«Erziehungsauftrags» wurde in der fünften Frage der Schulbesuch betrachtet. Mit
den ausserschulischen Aktivitäten wurde offenbar überprüft, ob ein Verstoss gegen

den Kostgeldvertrag vorlag, der grössere Arbeiten und Fabrikarbeit klar untersagte,

wobei «Nachhilfe im Haushalt» wohl im Rahmen lag.

Über rein äusserliche Merkmale des Pflegekinderverhältnisses gehen die beiden
Fragen sieben und acht hinaus. Hier wurde nach dem zwischenmenschlichen
Verhältnis von Pflegeeltern und Kind gefragt. Im Paradigma sagten die Pflegeeltern:

«das Kind lügt!» und es sei «sittlich und körperlich verwahrlost» Eindeutig ein
Widerspruch zur Wahrnehmung des Inspektors, der zumindest bei den äusserlichen

Gesichtspunkten das Kind für ordentlich einstufte. Das Kind hatte «nichts» zu klagen

– was unter dem Umstand, dass es vermutlich im Beisein seiner Pflegemutter

befragt wurde, nicht erstaunt. Somit forderte der Inspektor «Verbleiben!» des Kindes
am angestammten Platz. Das Inspektionsformularvermittelt insgesamtden­Eindruck,

dass der AEV Baden das «gute» «gelungene» Pflegeverhältnis fast ausschliess­lich

über Faktoren wie Sauberkeit der Wohnung oder der Kleidung definierte.

Stationen der Fremdplatzierung III: Patronat, Lehrstellenvermittlung
und Vereinsaustritt

Jeweils im April traten die Schulabgänger mit ihren Pflegeeltern vor den Vorstand

und brachten ihre persönlichen Berufswünsche vor, Pflegekinder in Anstalten reichten

ihre schriftlich ein. In diesen Sitzungen wurde darüber entschieden, wer sich für
eine Berufsausbildung oder Dienststelle eigne und wer nicht. Waren Mädchen noch

zu «schwach» für eine Lehre oder einen Kurs in einer «Haushaltungs- und
Dienstbotenschule» verblieben sie meistens noch ein weiteres Jahr an ihrem bisherigen
Pflegeort. Gab die Physis eines Jungen noch Anlass zum Zweifel, wurde er zwecks

körperlicher Stärkung ein Jahr lang auf einem Landwirtschaftsbetrieb positioniert.53

Von den 379 Pflegekindern absolvierten nachweislich rund ein Drittel eine

Berufslehre, von den 119 Auszubildenden waren 38 weiblich. Auf die Berufsbildung
wurde demnach bei den Knaben mehr Wert gelegt als bei den Mädchen.54 Die
Anzahl der weiblichen Erwerbstätigen unter den ehemaligen Pflegekindern des AEV
Baden muss selbstverständlich um einiges höher gewesen sein, allerdings beruhten

die ein-, beziehungsweise zweijährigen Haushälterinnenkurse in der «Armenerziehungsanstalt

Maria Krönung in Baden»55 oderder«Haushaltungs- und Dienstboten­



schule in Bremgarten» wahrscheinlich nicht auf Verträgen, weswegen sie im Nachlass

nicht überliefert wurden. Junge Frauen wurden hauptsächlich zu Dienstbotin­nen

ausgebildet, in vereinzelten Fällen aber auch zur Schneiderin, Weissnäherin,

Bäckerin oder Glätterin. Die männlichen Berufsfelder waren mehrheitlich im
gewerblichen Bereich angesiedelt und fielen durch ein grosses Spektrum an
Berufswünschen wesentlich differenzierter aus. Geografisch verteilten sich die
Ausbildungsstätten und Dienstbotinnenhaushalte wie folgt: Ausserhalb des Bezirks Baden

und der Kantons­grenze fanden 46 Prozent einen Ausbildungsplatz, in der
Bezirkshauptstadt 25 Prozent sowie im restlichen Bezirk 34 Prozent.56 Besonders bei den

Berufslehren konnte beobachtet werden, dass diese grösstenteils in der
Bezirkshauptstadt angeboten wurden.

Von 28 Auszubildenden 22 Lehrlingen und 6 Lehrtöchtern) sind die Lehrverträge

sowie die Höhe des Lehrgelds überliefert.57 Die Extreme lagen bei 150 und 900

Franken, durchschnittlich wurden zwischen 300 und 400 Franken für eine Ausbildung

bezahlt. Das Lehrgeld wurde nicht wie das Kostgeld jährlich ausgerichtet,

sondern stellte einen in Raten zahlbaren Maximalbetrag dar. Spannend ist hier das

Geschlechterverhältnis insofern, als für vier Mädchen die tiefsten Lehrgelder be­ziehungsweise

für zwei die höchsten mit 650 und 900 Franken aufgewendet wurden.
Da die Ausbildung der Pflegekinder für den Verein eine wesentliche finanzielle

Herausforderung bedeutete, wurde der Kanton um Stipendien angefragt. In 26 Fällen

oderrund 20 Prozentvon insgesamt 119 Auszubildendenrichtetedie Erziehungs­direktion

ein Stipendium zwischen 70 und 240 Franken aus, wobei der Durchschnitt
bei 180 Franken lag.

Der Lehrvertrag stellte die rechtlich bindende Grundlage für die beiden­Parteien

dar, vertreten durch den Betriebsinhaber sowie den Auszubildenden beziehungs­weise

dessen gesetzlichenVertreter. Im folgenden Abschnitt soll untersucht werden,

wo sich der AEV Baden in diesem Lehrverhältnis positionierte und wo er seine

Verantwortung dem Auszubildenden gegenüber sah.

Zu den ältesten und bis in die Mitte der 1920er-Jahre vertretenen Lehrverträgen
gehörte das «Formular für Gemeinden und Armenvereine» Bei diesem waren die
unter § 1 aufgeführten Vertragsparteien der «Gemeinderat von N.N.» sowie der

Lehrmeister, als «versorgende Behörde» wurde die Gemeinde oder der folglich als gleichwertig

gewichtete Armenerziehungsverein bezeichnet. Die Auszubildenden waren

nicht zeichnungsberechtigt, mit ihrer Unterschrift bezeugten sie lediglich die
Kenntnisnahme.58

Die meisten im Nachlass überlieferten Lehrverträge beruhten indes auf dem
«Normalformular für Gewerbliche Berufe» das «vom Schweizerischen
Gewerkschaftsverband, Schweiz. Frauengewerbeverband und Schweizerischen
Gewerkschaftsbund sowie von der Deutschschweizerischen und Welschschweizerischen

Lehrlingsämterkonferenz» ausgearbeitet worden war.59 Der Vertrag gliederte sich in
zwölf Bereiche: Im ersten wurden dieVertragsparteien definiert. Dieser Abschnitt ist
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im Hinblick auf die Selbstwahrnehmung des AEV Baden von entscheidendem Inte­resse.

Das Formular sah nur den Vater des Auszubildenden oder den Vormund als

Vertragspartner an. Der AEV Baden bezeichnete sich hierbei in fast allen Fällen
gezwungenermassen als «Vormund» und gab laut Vertrag sein «Mündel» in Ausbildung.

Die Vormundschaft einesVereins über ein Mündel war rein rechtlich gesehen

nicht möglich und kam sogar im Staatskalender des Kantons Aargau von 1927 zur

Sprache: «In einem besonderen Falle musste erklärt werden, dass ein Armenerziehungsverein

nicht Vormundschaftsbehörde ist; er kann auch nicht die Stellung einer
Vormundschaftsbehörde einnehmen oder Vormund sein. Vormundschaftsbehörde

ist von Gesetzes wegen der Gemeinderat. Als Vormund kann nach Art.379 ZGB nur
eine ‹mündige› Person, also eine physische, nicht eine juristische Person Verein)

bestellt werden. Es wäre denkbar, dass z. B. der Präsident des Armenerziehungs­vereins

alsVormund bezeichnet würde; allein dies müsste im gesetzlichenVerfahren
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erfolgen.»60

Offenbar wusste sich der AEV Baden selbst nicht zu positionieren, denn in eini­gen

Verträgen waren die Felder «Vater/Vormund» beide als unzutreffend durchgestrichen

worden. Genauso bestand, wie bereits angesprochen, eine Definitionslücke
bei der Beziehung zum Auszubildenden als «Tocher/Sohn/Mündel» In einem
Lehrvertrag von 1919 wurde der leibliche Vater als Vertragspartner und Inhaber der

elterlichen Gewalt genannt. Da fügte der AEV Baden unter «Besondere Bestim­mungen

» folgende Ergänzung an: «Da der Jüngling Zögling des Arm. Erz. Vereins

Baden ist, hat nicht der Vater, sondern wir haben zu unterzeichnen. N’s des Vorstandes,

der Präsident Karli, Dec.[an.]»61 Diese Haltung verdeutlicht, dass sich derVerein

deutlich in der Erziehungspflicht sah und es deshalb für selbstverständlich hielt, als

Vertragspartei im Lehrverhältnis aufgeführt zu werden.

Als Fazit ist zu bemerken, dass ein spezifisch aargauisches «Formular für
Gemeinden und Armenvereine» existierte, welches die AEV auf gleiche Stufe wie die
Gemeindebehörden stellte. Diese Praxis wurde offenbar mit der Definitionslücke im
deutschschweizerischen «Normalformular für gewerbliche Berufe» zum
Identifikationsproblem. Der AEV Baden bezeichnete sich oftmals als gesetzlicher Vertreter,

Vormund und sogar Vormundschaftsbehörde – eine Funktion, die laut ZGB jedoch

nur eine öffentliche Behörde übernehmen konnte. Die zweite Definitionslücke
bestand im Verhältnis des Vereins zu seinen Auszubildenden, die er aus naheliegenden

Gründen nicht als Töchter oder Söhne bezeichnen konnte. Rechtlich gesehen waren

die Pflegekinder aber auch nicht seine Mündel, was dem Beziehungsverhältnis de

facto jedoch wohl am ehesten entsprach. Es war ein Anliegen des Vereins, den Vertrag

mitzuunterzeichnen.Verständlich deshalb, weil er nicht nur für die Lehrstellensuche

und einen Teil des Lehrgelds, sondern darüber hinaus ebenso für Werkzeuge,

Kleider und Versicherung aufkam. Seine Rolle als Vertragspartner wurde in allen

Verträgen wahrgenommen, war jedoch, rein rechtlich gesehen, überflüssig. Die
entscheidende rechtskräftige Instanz war im Fall von bevormundeten Auszubildenden



die Gemeindebehörde,62 bei minderjährigen nicht bevormundeten der Inhaber der

elterlichen Gewalt.

Anhand eines anonymisierten Fallbeispiels soll nun die Praxis der Lehrlings­betreuung

durch den AEV Baden vertieft betrachtet werden: Sabine63 war im Begriff
eine Schneiderinnenlehre zu absolvieren. Im Lauf der Ausbildung änderte sie jedoch

ihren Berufswunsch und wollte das Lehrverhältnis im Einverständnis des AEV
Baden und der Lehrmeisterin auflösen. Ersterer suchte gemäss ihrem neuen
Berufswunsch ein «passendes Plätzchen» in einer «Haushaltung» und wurde bald auch

fündig. Überraschenderweise gelangte nun die ehemalige Ausbildnerin an den
Vorstand mit einem empörten Brief: «Zu meinem Bedauern sehe ich mich genötigt mit
Nachstehendem an Sie zu gelangen: Bereits wurde von meiner Seite aus Pfr. Meier
z. H. des Armenerziehungsvereins in Kenntnis gesetzt, dass ich gezwungen sei, das

Lehrvertragsverhältnis mit meiner Lehrtochter [Sabine] aufzulösen.»

Bereits in der Einleitung des Briefs ging nun die Vertragsauflösung angeblich

von der Lehrmeisterin aus. Besonders markant schreibt sie, sie sei «gezwungen» das

Verhältnis zu lösen. Sie begründete den notwendigen Bruch des Verhältnisses, der

zumindest wie der Vorstand es verstand im gegenseitigen Einverständnis vollzogen
wurde, mit charakterlichen Defiziten: «Nachdem ich mich schon seinerzeit nach

Ablauf der Probezeit nur ungern u. auf Zureden hin zum Abschluss eines Lehr­vertrages

bewegen lassen konnte, war ich damals von dem Gedanken erfüllt, aus

[Sabine] dennoch eine rechtschaffene und tüchtige Damenschneiderin machen zu
können. Die Erwartung, die ich in [Sabine] gesetzt habe, bleiben aber nicht nur
unerfüllt, da [Sabine] ausser Mangel an Fleiss auch Ungehorsam und Unehrlichkeit an

den Tag legte. In beruflicher Hinsicht aber blieb alles Mahnen und Bitten fruchtlos,
so dass die Arbeiten, die man ihren Fähigkeiten hätte zumuten dürfen, ganz mangelhaft

ausgeführt wurden. So musste meine, schon lange auf eine harte Probe gestellte

Geduld ein Ende nehmen und demVerschulden von [Sabine] ist zuzuschreiben, dass

ich zur Auflösung des Vertrages veranlasst wurde.»

Die Meisterin bezog sich offenbar mit dem Passus über die Ermangelung an

Fleiss, Ungehorsam und Unehrlichkeit auf einen im «Normalformular für gewerbliche

Berufe» angesprochenen Abschnitt betreffend die Pflichten ihrer Lehrtochter;
deren Nichterfüllen zu einer Vertragsauflösung führen konnte. Die Damenschneiderin

fuhr fort, dass sie deshalb auf die im «Vertrage vorgesehene Entschädigung von
Fr. 100.– Anspruch» erhebe sowie auf einen Teil des Lehrgelds, welches «ja weniger

ein Lehrgeld, als vielmehr eine Entschädigung für Kost u. Logis darstellt» Somit

beliefen sich ihre Forderungen auf insgesamt 130 Franken. Am Briefende bemerkte
sie, dass sie «die grösste Freude gehabt» hätte, wenn Sabine «in diesem Berufe etwas

Tüchtiges geworden wäre. Leider hat sich diese Erwartung nicht erfüllt.»
Die Vertragslösung war auch imVorstand einTraktandum. Er befand, dass «das

Selbstverschulden der [Sabine] nicht auf Böswilligkeit beruhe & auch nicht so

schwerwiegend sei, dass der Entschädigungsanspruch berechtigt sei. Zudem ist der
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Vertrag nicht einseitig, sondern in gegenseitigem Einverständnis gelöst worden. Wir
gehen auf die Forderung nicht ein.» Die Vereinsleitung sah sich jedoch verpflichtet,
den Anteil des Lehrgeldes auszurichten und schrieb in diesem Sinn der
Damenschneiderin.

Diese entgegnete, dass sie mit dem Vorstandsentscheid nicht einig gehen könne.

«Die Veranlassung zur Auflösung des Vertrages liegt einzig und allein im
vertragswidrigen Verhalten meiner Lehrtochter.» Sie erwähnte die bereits im ersten

Schreiben angedeuteten charakterlichen Auffälligkeiten und führte neu an: «Aus­serdem

wurden mir durch ihre Ungeschicklichkeit verschiedene Gegenstände

beschädigt.» Dies war erneut eine vertragliche Pflichtverletzung.64 Sie hielt dafür, dass

genannte Gründe für eine Vertragslösung ausreichten.

«Um Ihnen aber mein Entgegenkommen zu beweisen, erkläre ich mich bereit
die im Vertrage vorgesehene Entschädigung eventuell auf 90.- Frk. zu reduzieren.

Sollte ich mich aber wider Erwarten zu weitern Schritten veranlasst sehen, so wäre

ich genötigt auf meinem bisherigen Anspruch von Frk.100.- zu beharren.»

Der weitereVerlauf der Streitsache kann nur in groben Zügen umrissen werden.

Ein «Vermittlungsversuch vor dem Obmann des gewerblichen Schiedsgerichts» sollte

wohl die Entscheidung bringen, liess sich aber im Personendossier und den

Vorstandsprotokollen nicht mehr nachvollziehen. Die Vorsteherin des Haushaltes, bei
welchem Sabine anschliessend eine Dienststelle antrat, kündigte ihr mit der Begründung,

dass «sie nun zum dritten Mal bei Unterschlagungen ertappt» wurde.
Dieses Fallbeispiel ermöglichte den Einblick in verschiedene Aspekte des

Lehrverhältnisses. Es zeigte vordergründig auf, dass den Auszubildenden die Berufswahl

oder eine berufliche Neuorientierung grundsätzlich offen stand. Darüber hinaus,
dass den Pflegekindern des AEV Baden gewisse negative charakterliche Eigenschaf­ten

nachgesagt wurden und diese sich fast stereotyp bei allen untersuchten Fällen im
«Lügen und Stehlen» manifestierten. Ferner stellte die Entschädigungssumme bei
Vertragsauflösung einen möglichen Anreiz für Meister dar. Es gilt auch festzuhalten,
dass der überlieferte Schriftverkehr und die Streitsache nur zwischen der
Damenschneiderin und demVereinsvorstand, nicht den laut Lehrvertrag ebenfalls zuständigen

Gemeindebehörden stattfand. Der AEV Baden ging in dieser Streitsache autonom

und ohne Hilfestellung von Gemeindeseite vor.
Spätestens nach Beendigung einer an die obligatorische Schulzeit anknüpfenden

Ausbildung, der Konfirmation oder Volljährigkeitverliessen die Pflegekinder

die Obhut des Vereins. Dabei handelte es sich um reguläre Austrittsgründe, weit

seltener kam die Rückkehr zu den leiblichen Eltern, die Adoption durch die Pflegeeltern

oder das Ableben in Folge einer Krankheit vor. Bei den Austritten ist jede

Altersgruppe bis hin zu den Säuglingen vertreten. Die Dauer der Fürsorgeleistung
des Vereins betrug für einViertel aller Kinder 8 bis11 Jahre.65 Rund zwanzig Jugendliche

standen 18 Jahre lang in der Betreuung des Vereins, vier junge Männer sogar
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20 Jahre.



Die Haltung der Pflegekinder gegenüber der Vereinstätigkeit kam in den Akten
nur selten zum Vorschein. Im Sinn eines Perspektivenwechsels vomVereinsvorstand

zu den Pflegekindern hin wäre dies jedoch von grossem Interesse.66 In der Korres­pondenzsammlung

des Quästors Sandmeier befinden sich rund 20 Briefe, die eine

reflektierte und auch zeitlich distanzierte Sichtweise ehemaliger Pflegekinder auf
den AEV Baden aufzeigen. Es handelt sich dabei um Antwortschreiben auf die
Anfrage des Quästors, ob sie ehemalige Zöglinge des AEV Baden seien, da ihnen aus

der Zeit als Auszubildende noch Sparbüchlein zustehen würden.67 Als Verifikation
ihrer Identität mussten die Angefragten ihren Lebenslauf mit den verschiedenen

«Pflegestationen» erläutern. Einige gingen über diese Aufzählung hinaus und
bedankten sich beim AEV Baden für die geleistete Unterstützung, wie aus dem Brief
einer damals in Basel sesshaften jungen Frau hervorgeht: «So nun wäre ich mit
meinem Schreiben am Ende, und danke dem Vereine noch vielmals für das finan­zielle

Beistehen und der liebevollen Aufopferung, die mir als Kind zu teil wurde.

Weis wirklich nicht, was aus mir geworden wäre, wenn mir dieser Verein nicht so

treu zur Seite gestanden hätte, und wünschtedaher nur, dass Er durch seine Zöglinge

nur gutes erfahren dürfte.»68 Die genannten Antwortschreiben, von denen rund die
Hälfte die Tätigkeit des AEV Baden in irgendeiner Form verdankte – darunter auch

die Aussage «Der liebe Gott möge Ihnen vergelten, was Sie mir Gutes erwiesen

haben!»69 – sind im Sinn eines Perspektivenwechsels selbstredend mit einer gewissen

Vorsicht zu betrachten: Sie vermittelten ein ausschliesslich positives Bild über
die Wahrnehmung der Fürsorgetätigkeit.

Schlusswort

Der vorliegende Beitrag versuchte, die Positionierung, den Handlungsspielraum
sowie die praktische Fürsorgetätigkeit der AEV im Aargauer «Fürsorgeraum» der

Zwischenkriegsjahre aufzuzeigen: Der Kanton räumte den AEV beispielsweise einen

breiten Spielraum ein. In gesetzlicher Hinsicht durften sie – auch zur Entlastung der

Kantonskasse – gewisse Aspekte der öffentlich-rechtlichen Jugendfürsorge übernehmen

und wurden in ihrer Tätigkeit nicht eingeschränkt. Finanziell wurden die AEV
durch einen für sie bestimmten Fonds, eine Beteiligung an den Erträgen des

Alkoholzehntels sowie durch die Stipendienvergabe für Auszubildende unterstützt.
Auf Bezirksebene muss ein differenzierteres Bild angestrebt werden. Der liberale

gesetzliche Rahmen im Aargauer Pflegekinderwesen und der Ausschluss der von den

AEV betreuten Kindern aus der Pflegekinderverordnung von 1922 bedeutete für die

Vereine mitunter auch einen Nachteil: Ihnen waren von Gesetzesseite her keine
Instrumente in die Hand gelegt worden, um Missständen in Pflegeverhältnissen konkret
zu begegnen. Diese Omission konnte im Fall des AEV Baden dadurch entkräftet

werden, dass der oberste Polizeibeamte in Person des Bezirksamtmannszugleich auch

Vorstandsmitglied war. Er stellte seine durch das Amt gegebenen Befugnisse in den

Dienst des AEV und ermöglichte somit die Vereinsangelegenheiten durchzusetzen.
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Die Amtsvormundschaft des Bezirks Baden ging mit dem Verein eine enge

Verbindung ein. Der Vorteil für Erstere lag darin, dass die Mündel problemlos
platziert und die finanzielle Unterstützung garantiert wurde. Letzterer konnte bei dieser

Art der Fremdplatzierung seinemVereinszweck nachkommen und die Pflegekinder
über Jahre hinweg «versorgen» Darüber hinaus wurde der «offizielle Anstrich»
durch die Personalunion mit der Integration des Amtsvormunds in den Vereinsvorstand

wesentlich verstärkt.

Am umstrittensten ist das Verhältnis zwischen dem AEV Baden und den
kommunalen Vormundschaftsbehörden. Von finanzieller Seite gesehen, stellten die
Gemeinden die Hälfte der Kostgelder und traten die Verantwortung über die Kinder an

den Verein ab. Für die Fremdplatzierung und die Berufsausbildung war der AEV
Baden allein zuständig, nachweislich griffen die zahlungspflichtigen Gemeindebehörden

von sich aus nicht in diese Angelegenheiten ein. Die Mitwirkung von Ver­tretern

der Gemeindebehörden im Vereinsvorstand konnte in der betrachteten

Untersuchungsperiode nicht nachgewiesen werden. Ihr Verhältnis ging somit nie über

dasjenige einer reinen Zweckverbindung hinaus. Für viele Armenpflegen dürfte
wohl das «Problem» zu dem Zeitpunkt als gelöst betrachtet worden sein, als sie

die Kinder vertraglich in die Obhut des AEV Baden übergeben hatten. Die «Versorgung

» im Verein wurde bezeichnenderweise auch nur so lange durchgeführt, als die
Gemeinde für die Kosten aufkommen musste:

«Im abgelaufenen Berichtsjahr haben wir aber das neue Armengesetz noch von
einer anderen, bedenklichen Seite zu spüren bekommen. Die Neuaufnahmen in
unseren Verein sind sehr zurückgegangen. […] Warum ist verschiedenen Gemeinden

unser Verein auf einmal überflüssig? Der Staat nimmt ihnen alle Armenlasten, die
über ihre halbe Armensteuer hinausgehen, ab. Folglich sind sie finanziell auf unsere

Mithilfe nicht mehr angewiesen und versorgen ihre Kinder lieber selbst, da der

Armenerziehungsverein erfahrungsgemäss nicht immer so will wie sie und hin und

wieder nicht einmal den billigsten Weg geht. Eine solche Einstellung ist aber ein
böser Schrittzurück. Nicht zur Pflege der Gemeindearmenkassen, sondernzur Erzie­hung

verwahrloster und unversorgter Kinder haben im Februar 1862 Amtsstatthalter

Nieriker, Bezirksamtmann Bopp, Religionslehrer Müller vom Seminar Wettingen

und 48 Gemeinderäte des Bezirks den Armenerziehungsverein gegründet.»70

Dieser vom Vereinsvorstand als offensichtlicher Vertrauensbruch gewertete
Zustand nach Einführung des neuen Armengesetzes bildete den gravierendsten
Einschnitt in die Vereinstätigkeit. Mit dem Anmelderückgang nahmen ebenfalls die
Einnahmen an «freiwilligen Gemeindebeiträgen» stark ab. Diese Reaktion spiegelte

jedoch nur den kulminierenden Höhepunkt eines seit den 1920er-Jahren
einsetzenden Trends wider: Die stets abnehmende Zahl fremdplatzierter Kinder ist bei
neun der insgesamt elf Aargauer Armenerziehungsvereine, mit Ausnahme von
Zofingen und Zurzach, nachvollziehbar und stand im Bezirk Baden entgegengesetzt zur
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permanenten Bevölkerungszunahme.71



Armenerziehungsverein Bezirk 1920 1930 1940

Aarau 81 80 54

Baden 167 125 108

Bremgarten 76 56 50

Brugg 211 144 103

Kulm 100 73 68

Laufenburg 78 Lücke Lücke

Lenzburg 100 66 72

Muri 126 91 76

Rheinfelden 86 92 69

Zofingen 130 78 82

Zurzach 72 109 93

Total 1227 914 775

Anzahl Pflegekinderder AEV in drei Stichjahren.72

Als Fazit zur Einbettung des AEV Baden in die Fürsorgelandschaft muss festgehalten

werden, dass sich eher die neugeschaffenen Behörden rund um den Verein
gruppierten, als umgekehrt. Der AEV Baden stellte seit der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts eine feste Grösse dar. Mit den sogenannten Gutscheinen sicherte er sich

die Unterstützung der Heimatgemeinden zu, mit einem spezifisch aargauischen

Lehrvertrag wurde er auf Behördenstufe gehoben und mit einer «Verzichtserklärung

» erreichte er die Unabhängigkeit von den leiblichen Eltern. Sprich: Er schuf

sich aktiv Handlungsfreiheit. An dieser Situation konnte im Wesentlichen auch die
Einführung des ZGB 1912 wenig ändern. Die historisch gewachsenen Verhältnisse

blieben bis zur Einführung des neuen Armengesetzes von 1937 bestehen. Mit der
1922 in Kraft getretenen Pflegekinderverordnung wurde dieVereinstätigkeit in keiner
Weise infrage gestellt oder beschnitten, sondern im Gegenteil durch die Aufsichtsfunktion

verstärkt. Die Grenzen zwischen Verein und Behörden wurden durch
Personalunionen und Gesetzgebung verwischt, sodass der Verein einen parastaatlichen

Status erhielt.73

Ausblick

Nach Kriegsende setzte in der Öffentlichkeit eine vermehrte Diskussion über die
Fremdplatzierung ein: «Die Verdingkinder-Skandale der vergangenen Monate
haben ihre Wellen auch in unsere Arbeit geschlagen.» Der Verein distanzierte sich
­vehement von diesen schlechten Exempeln, indem er dafür hielt: «Wo Ehezer­würfnisse,

Knauserigkeit, Ueberanstrengung des Pfleglings, schlechte Aufsicht oder
mangelnde Ernährung vorlag, wurde eine Umplatzierung vorgenommen.» Auf
kantonaler Ebene gereichte diese Diskussion 1945 zur Verhandlung einer neuen «Ver­ordnung

über die Versorgung von Kindern und Jugendlichen» «wozu auch die
Armenerziehungsvereine beigezogen wurden» Der Verein stand der Vorlage kritisch
gegenüber, da er der Meinung war, «dass die freiwillige, vom Staat lediglich aner-
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kannte Arbeit der Armenerziehungsvereine noch immer eine der glücklichsten
Lösungen darstellt und einer Betreuung durch staatliche Organe vorzuziehen ist».74

Die Verordnung trat im Juni 1946 in Kraft und ersetzte die seit 1922 bestehende

Pflegekinderverordnung. Der Tätigkeitsbereich – der mit keinem Wort erwähnten
Aargauer AEV – wurde dahingehend beschnitten, dass der vormalige kantonale
Sonderfall der Unterbringung von Pflegekindern in Familien ohne Behördengenehmigung

neu durch den Gemeinderat überprüft werden musste.75 Der Vorstand

schien diese Zäsur zu erahnen, indem er in seinem Jahresbericht zynisch festhielt:
«Eines müssen wir sehr bedauern: Auf die Eigenart der aargauischen Armenerzie­hungs­vereine,

die doch seit Jahrzehnten so segensreich gewirkt haben, nimmt die
neueVerordnung zu wenig Rücksicht. Die Vereine können nur noch als ‹Hilfskraft›
der Vormundschaftsbehörden und Vormünder gelten. Sie sind zur Dienstmagd
erniedrigt.
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»76

Mit dieser Verordnung sowie der im gleichen Jahr beschlossenen Namensänderung

in «Jugend-Fürsorgeverein» hörte der AEV Baden, wie er Gegenstand des

vorliegenden Beitrags war, auf zu existieren. Der Verein wurde schliesslich im Jahr 1972

aufgelöst, da vermutlich die zentrale Stelle der Fürsorgerin nicht mehr besetzt werden

konnte.

Der Nachlass des AEV Baden im Staatsarchiv Aargau stellt ein aussergewöhnlich

kompakter Aktenkorpus zum Thema der vereinsgetragenen Fremdplatzierung
und Pflegekinderverwaltung im 19. und 20. Jahrhundert dar. Im Detail ermöglicht er

Einblicke in die Entscheide Geistlicher,Vertreter der Bürgerschicht und ab 1924 auch

in die Arbeit der Inspektorinnen und der Fürsorgerin, die aktiv in die Privatsphäre

von Familien der Unterschichten eingegriffen haben. Er zeigt darüber hinaus exemplarisch

für die nach gleichem Muster geführten Bezirksarmenerziehungsvereine auf,
wie deren Handlungsspielraum und -weise ausgesehen haben muss.77 Es bleibt zu

hoffen, dass das Schriftgut weiterer aargauischer AEV noch zum Vorschein kommt
und für die Forschung bereitgestellt wird. Der Autor wäre um diesbezügliche
Hinweise sehr dankbar.
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Berichten an die Direktiondes Innernab, worin
eine jährlichgeführte Pflegekinderaufstellung

zu finden ist StAAG DIA02/0275 und 0276).

Die Ausführungen folgten der letzteren beitrags­relevanten

Angabe.
41 Für die Jahre 1939 und 1940 konnte keine verlässliche

Aussage bezüglich Aufnahmen getroffen

werden. Die Austritte betrugen drei beziehungsweise

zwölf Kinder.
42 Jahresbericht der Amtsvormundschaft des Bezirks

Baden pro1937.Vgl. auch:§ 56, Gesetz über die

Armenfürsorge vom 12. 3. 1936: «Der Staat leistet

den Einwohnergemeinden in dem Masse Zu­schüsse,

dass die Gemeinden zur Bestreitung ihrer
Ausgaben für das Armenwesen keinesfalls mehr

alseine halbe Gemeindesteuer beziehen müssen.»
43 Dass Hilfe suchende Eltern selbstständig und ohne

behördliche Vermittlung ihre Kinder dem Verein

übergaben, konnte in der untersuchten Zeitspanne

nicht nachgewiesenwerden.
44 Strebel, Anna:Die Jugendhilfe im Kanton Aargau.

Aarau 1940, S.27.

45 Vögtli, Nelly: Der Schutz desPflegekindes in der

Schweiz. In: Gesundheit undWohlfahrt 19 1939),

S. 499.
46 Zu den Gewerbetreibenden zähle ich die

Berufsgattungen Schmiede, Schneider, Bäcker, Buch­binder,

Mechaniker,Spengler, Maurer, Sattler,

Zimmermänner, Wagner, Schuster, Maler,
Schrei­ner, Metzger, Milch- und Viehhändler.

Zu den Beamten zähle ich alt) Ammänner,
alt) Gemeindeammänner, alt) Gemeindeschreiber,

Lehrer.
47 Der Begriff «Geschwisterpaar» wurde offen ver­¬

wendet: Drei oder vier Geschwister zählten auch

als«Paar » Da die leiblichen Eltern auf den

Personenkarteikarten nicht aufgeführt wurden,

konntenGeschwister aufgrund ihres Nachnamens,

Bürgerorts, aufeinanderfolgenden Pflegekindernummern

und Eintrittsdatum inden AEV Baden

relativ zuverlässlichgruppiert werden. Mancherorts
wurde in den Vorstandsprotokollen auch das

Familienverhältnis genannt.
48 Artikel 421 ZGB 1912): «Die Zustimmung der

Vormundschaftsbehörde wird für folgende Fälle

gefordert: […] Unterbringung desBevormundeten

ineine Erziehungs-, Versorgungs-oder Heil­anstalt.

» Somit war nur die Unterbringung eines

Mündels in eine Anstalt an eine Behördenge­nehmigung

geknüpft, die Familienplatzierung

indesnicht!
49 Anzahl Mutationen in absoluten Zahlen: Keine

173 Kinder), eine 113), zwei 46), drei und mehr
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24), keine Angabe konnte über 23Kinder gemacht

werden ergibt ein Total von 379 Pflegekindern).
50 Vgl. Leuenberger, Marco;Seglias, Loretta Hg.):

Versorgt und vergessen. EhemaligeVerdingkinder

erzählen. Zürich 2008, S. 126.
51 Sitzung des Vorstandes nach der Hauptversammlung

vom 19. 6. 1922, Traktandum 9 StAAG NL.A-
0261/0005/02).

52 StAAG NL-A-0261/0031.
53 Diese Praxiswar durchaus zeitgemäss, der Berufs­¬

berater des Bezirks Baden stellte dieses «Zwischenjahr

» ebenfalls in Aussicht:«Auffallend ist, dass

ein Teil der jungenBurschen,diehier vorsprechen,

im Wachstumund in der körperlichen Entwicklung
so zurückgebliebensind, dass man fastBedenken

hat, eine Berufslehre anzuweisen und lieber
empfeh­len möchte, den Jungen noch eine zeitlang
bei einem besorgten Landwirt unterzubringen.»

Aus: Jahresbericht der Berufsberatungsstelle pro

1938.
54 Eine Feststellung,dieauch Barbara Alzinger

machte. Sie untersuchte die Berufsgruppen der
Abgängerkatholischer Erziehungsheime in der

Deutschschweiz und kam aufeinVerhältnis von
60% Berufsbildung bei Knaben und 11% bei

Mädchen sowie über 30% für den Dienstbotinnenberuf.

Vgl. Alzinger,Barbara; Frei, Remi Hg.):
Die katholischen Erziehungsheime im 19. Jahr­hundert

in der deutschsprachigen Schweiz. Brugg/

Zürich1987, S. 129.
55 Baldinger Hartmann, Barbara: «Geben ist seliger

als Nehmen» In: Badener Neujahrsblätter 76

2001), S. 73–84.
56 Voneinem Total von 119 Auszubildenden ausgehend,

verteilen sich die absoluten Zahlen wie folgt:
Ausserhalb des Bezirks Baden waren 55, in der

Bezirkshauptstadt 30 und im restlichen Bezirk

Baden 34 Auszubildende in einemLehrverhältnis.
57 Darin waren inbegriffen z. T. Kost und Logis beim

Meister sowie etwaige Beschädigungen vonseiten

des Auszubildenden an Mobiliar und Produktion.
58 Vgl. z.B. den Lehrvertrag in StAAG NL.A-

0261/0082.
59 Das Normalformular wurde in den Jahren 1897,

1904, 1911 und1917 revidiert. Dievonden ver­schiedenen

Verbänden in den 1920er-Jahren
ausge­stellten Lehrverträge beruhten im Wesentlichen

auf dem 1917 geschaffenen«Normalformular

für gewerbliche Berufe» Die folgenden Aus­führungen

haltensich an Letzteres, vgl. z. B. den

Lehrvertrag als Schneiderlehrling) in StAAG

NL.A-0261/0093.
60 Staatskalender des eidgenössischen Standes

Aargau für 1927, S. 102f.



61 StAAG NL.A-0261/0087/01.
62 Vgl. Artikel 421 ZGB 1912):«Die Zustimmung

der Vormundschaftsbehörde wird für folgende

Fälle gefordert: […] Verträge über die berufliche

Ausbildung des Bevormundeten.»
63 Die Quelle wurdeanonymisiert, der Name ist frei

erfunden. Sämtliche Zitate stammen aus dem

betreffenden Personendossier.
64 Die Lehrtochter «Haftet für absichtlich oder

fahr­lässig verursachten Schaden an Material und

Werkzeugnach Massgabe» ihrer «Kenntnisse und

Fähigkeiten» Auszug aus dem «Normalformular

für gewerbliche Berufe» vgl.StAAG NL.A-
0261/0093).

65 In absoluten Zahlen: Die Summe der acht bis elf
Jahre versorgten Pflegekinder ergab 98 Nennungen

beieinem Total von 379 Kindern.
66 Dieser Perspektivenwechsel wird aufgegriffen in:

Leuenberger, Marco; Seglias, Loretta Hg.):

Versorgt und vergessen. Ehemalige Verdingkinder

erzählen. Zürich 2008.
67 Den Auszubildenden wurde einSparbuch an­ge­-

legt, auf welches der Verein den Lohn einbezahlte

und das er verwaltete.
68 Brief einer jungen Frauan A.Sandmeier,Basel,

9.12. 1928 StAAG NL.A-0261/0009).

69 Brief einer jungen Frau an den Patron der
­Schulentlassenen, Dietikon, 30. 12. 1920 StAAG

NL.A-0261/0007).
70 Jahresbericht des AEV Baden für das Jahr 1937.

71 1900 hatte der Bezirk Baden 28086, 1920 38922,

1930 44880und 1941 46223 Einwohner. Vgl.

Regierungsrat des Kantons Aargau Hg.): 150 Jahre

Kanton Aargau im Lichte der Zahlen 1803–1953.

Aarau 1954.
72 Die Angaben stammen ausden Jahresberichten

der jeweiligen AEV StAAG NL. A-0261/0001 und
0002 sowieStAAG NL.A-0261/ 0096 bis0099).

73 Vgl. Lippuner, Sabine: Bessern und Verwahren.

Die Praxis der administrativen Versorgung von

«Liederlichen» und «Arbeitsscheuen» in der

thur­gauischen Zwangsarbeitsanstalt Kalchrain 19. und
frühes 20. Jahrhundert). Frauenfeld2005,S. 28.

74 Alle Zitate aus: Jahresbericht des AEV Baden für
das Jahr1945.

75 Verordnung über dieVersorgung von Kindern und
Jugendlichen vom 29. Juni1946, §§ 6, 8 und 14.

76 Jahresbericht des AEV Baden für das Jahr 1946.
77 «Die Organisation dieser Armenerziehungsvereine

gestaltetesich in allen Bezirken gleich.» Aus:

Strebel, Anna: Die Jugendhilfe im Kanton Aargau.

Aarau 1940, S. 10.
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